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Beschluss:
„Dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für das Baugebiet „Okeraue“, WT 53, 
zwischen der Stadt, der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH (SE/BS) und der Firma 
Neubaugebiet Oker-Auen-Carrée GmbH & Co. KG als Erschließungsträgerin mit den unter 
Vertragsinhalte aufgeführten wesentlichen Inhalten wird zugestimmt.“

Beschlusskompetenz

Die formale Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich aus 
§ 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 Nr. 4d der Hauptsatzung der Stadt. Im 
Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei dieser Vorlage um einen Beschluss 
über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, für den der Planungs- und 
Umweltausschuss beschlusszuständig ist.

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat für den Geltungsbereich im 
Nordosten von Watenbüttel zwischen Celler Heerstraße, Im Kirchkamp und der Straße 
Okeraue am 8. Juli 2014 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Okeraue“, WT 53, 
beschlossen. Wesentliche Ziele des Bebauungsplanes sind die Ausweisungen neuer 
Wohnbauflächen für ca. 24 freistehende Einfamilienhäuser und ca. 36 Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern sowie eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
Jugendtreff.

Die Grundstückseigentümer haben im Wesentlichen die im Geltungsbereich A liegenden 
Flächen bereits an die Erschließungsträgerin verkauft. Eine Grundbuchumschreibung ist 
noch nicht erfolgt. Zwei Eigentümer bleiben im Besitz von künftigen Baulandflächen. 

Die Erschließungsträgerin beabsichtigt, das Baugebiet „Okeraue“, WT 53, auf eigene Kosten 
und eigenes Risiko zu realisieren. Zur Regelung aller damit im kausalen und angemessenen 
Zusammenhang verbundenen Maßnahmen incl. Kostenübernahmen und -erstattungen ist 
der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages beabsichtigt.
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Vertragsinhalte

Der städtebauliche Vertrag bezieht sich auf den Geltungsbereich A (ohne die im Nordosten 
liegende private Grünfläche -jedoch einschließlich der Fläche `Umgrenzung von Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen entsprechend 
textlicher Festsetzungen´- und der als Stellplatzanlage zugunsten Am Grasplatz 5 
ausgewiesene Bereich, da diese Flächen für die Planungsziele nicht erforderlich sind und 
sich tlw. im Dritteigentum befinden) und den Geltungsbereich B des zukünftigen 
Bebauungsplans „Okeraue“, WT 53, und wird folgende wesentliche Inhalte haben:

Erschließungs- und Folgemaßnahmen

1. Die Stadt überträgt die Herstellung der öffentlichen Erschließung des Baugebietes mit 
Ausnahme der öffentlichen Entwässerungsanlagen auf die Erschließungsträgerin.

2. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich zur Herstellung der Erschließungsanlagen mit 
Ausnahme der öffentlichen Entwässerungsanlagen auf eigene Kosten und eigenes 
Risiko und nach Maßgabe des Vertrages.

3. Die SE|BS verpflichtet sich zur Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen für 
Schmutz- und Regenwasser mit Ausnahme der Hausanschlusskanäle auf eigene 
Kosten und nach Maßgabe des Vertrages.

4. Die Erschließung des Gebietes im Sinne des Vertrages umfasst:

a. das Freimachen der öffentlichen Erschließungsflächen einschl. des Abtragens des 
Oberbodens und Sondierung/ ggf. Bereinigung von Kampfmitteln im Geltungsbereich 
A vollständig und im Geltungsbereich B im östlichen Teil an der Straße Wiesental und 
einer Baugrund- und Schadstoffuntersuchung mit ggf. erforderlicher fachgerechter 
Entsorgung des Bodens im gesamten Vertragsgebiet,

b. die erstmalige Herstellung der Planstraßen A, B und C und der öffentlichen 
Grünfläche/Parkanlage einschließlich des Geh- und Radweges als 
Feuerwehrnotzufahrt und der Begrünung inkl. Straßenbaum-, Strauch-/ 
Baumheckenpflanzung und Scherrasen- und Gehölzpflanzungen mit dreijähriger 
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege,

c. die Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen durch die SE|BS und die 
Herstellung der festgelegten Anschlussleitungen der Grundstücksentwässerung auf 
öffentlichen Flächen bis ca. 1 m auf die privaten Grundstücke durch die 
Erschließungsträgerin,

d. das Herstellen der erforderlichen öffentlichen Beleuchtung und Markierung gemäß 
StVO sowie Straßen- und Hinweisbeschilderung einschl. Einholung der verkehrs-
behördlichen Genehmigung der genannten Anlagen, deren Notwendigkeit für die 
jeweilige Fläche mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen ist und

e. das Herstellen einer flächendeckenden Breitbandversorgung – Netze der nächsten 
Generation (Übertragungsgeschwindigkeit > 50 Mbit/s).

5. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich zum Ausbau der Straße Okeraue mit 
Herstellung eines teilweise einseitigen, teilweise beidseitigen Gehweges gemäß dem 
beigefügten Straßenausbauplan. In diesem Straßenausbauplan sind alle farbig 
dargestellten Flächen auszubauen (Entwurf s. Anlage 5).
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6. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Ausgleichsmaßnahmen) 
in den Geltungsbereichen A und B gemäß den textlichen und zeichnerischen 
Festsetzungen zum Bebauungsplan „Okeraue“, WT 53, auf ihre Kosten durchzuführen. 
Die Erschließungsträgerin wird diese Flächen unentgeltlich, kosten- und lastenfrei an die 
Stadt übertragen.

7. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich, die Herstellung des als `Umgrenzung von 
Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
entsprechend textlicher Festsetzungen´ umgrenzten Bereiches, sowohl in der 
öffentlichen Parkanlage als auch auf der privaten Gartenfläche im Geltungsbereich A 
des Bebauungsplanes „Okeraue“, WT 53, in Abstimmung mit der Stadt bezüglich des 
erforderlichen Umfangs auf ihre Kosten, durchzuführen.

8. Planung, Erstellung eines koordinierten Leitungsplanes, Ausschreibung und Vergabe, 
Bauleitung und Abrechnung der Erschließungs- und sonstigen Straßenbaumaßnahmen 
(mit Ausnahme der Vegetationsflächen) erfolgen im Auftrag der Erschließungsträgerin 
und im Einvernehmen mit der Stadt durch ein leistungsfähiges Ingenieurbüro.

9. Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der öffentlichen 
Straßenraumbegrünung, der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und der Fläche 
`Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen entsprechend textlicher Festsetzungen´ in den Geltungsbereichen A und 
B erfolgen im Auftrag der Erschließungsträgerin durch ein Landschaftsarchitekturbüro.

10. Planung, Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Bauleitung für die öffentlichen 
Entwässerungsanlagen, mit Ausnahme der Anschlussleitungen für die 
Grundstücksentwässerung, erfolgen im Einvernehmen mit der SE|BS im Auftrag der 
Erschließungsträgerin durch ein leistungsfähiges Ingenieurbüro (Vergabe und 
Auftragserteilung erfolgen durch die SE|BS).

11. Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen und der Markierungs- 
und Beschilderungsarbeiten werden von der Erschließungsträgerin in Abstimmung mit 
der Stadt an ein leistungsfähiges Unternehmen vergeben.

12. Die Erschließungsträgerin legt einvernehmlich mit der Stadt eine verbindliche 
Zeitplanung für die Bauvorbereitung und die Bauabwicklung fest. Darin ist aufzunehmen, 
dass mit Bezugsfertigkeit der ersten Gebäude eine provisorische und mit der 
endgültigen Herstellung der Straßen auch die endgültige Beleuchtung und 
Beschilderung aufzustellen ist.

13. Die SE|BS wird im Einvernehmen mit der Erschließungsträgerin die 
Entwässerungsanlagen für die Regen- und Schmutzwasserbeseitigung mit Ausnahme 
der Hausanschlussleistungen herstellen oder herstellen lassen.

14. Die Übernahme der zukünftigen Erschließungsanlagen und Folgemaßnahmen im 
Vertragsgebiet durch die Stadt erfolgt nach deren mangelfreier Fertigstellung. Die 
Erschließungsträgerin wird diese Flächen nach mangelfreier Fertigstellung unent-
geltlich, kosten- und lastenfrei an die Stadt übertragen. 

15. Die Kosten der öffentlichen Entwässerungsanlagen trägt die SE|BS.

Kostenübernahme und -erstattungen

16. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich zur Durchführung und zur Kostenübernahme 
aller durch dieses Baugebiet ausgelösten Erschließungs- und Folgemaßnahmen, die ihr 
mit dem städtebaulichen Vertrag übertragen werden, einschließlich der Kosten, die auf 
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die Grundstückseigentümer fallen würden, die im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Okeraue“, WT 53, im Besitz von Baulandflächen bleiben, 
einschließlich der Kosten, die auf die `Stellplatzanlage zugunsten Am Grasplatz 5´ 
anfallen und einschließlich der Kosten, die für die Gemeinbedarfsfläche -Jugendtreff- 
anfallen.

17. Die vorgesehene Neubebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Okeraue“, 
WT 53, löst durch die geplanten ca. 60 neuen Wohneinheiten einen voraussichtlichen 
Kinderbetreuungsbedarf von 7 Krippenplätzen und 9 Kindergartenplätzen aus. Die im 
Bezugsradius vorhandenen Kitas können durch Angebotsausweitungen diesen 
zusätzlichen Bedarf decken. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich zu einer 
Kostenbeteiligung an den im Zusammenhang mit der Angebotserweiterung 
entstehenden Kosten (z. B. Um-/Anbau der Räumlichkeiten, Anschaffung von 
Einrichtungsgegenständen).

18. Durch die Neubebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Okeraue“, WT 53, 
ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Kinderspiel- und Jugendspielflächen von jeweils 
270 m². Die Ausweisung zusätzlicher Kinder- und Jugendspielflächen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist nicht geplant. Um den neu generierten Bedarf 
zu decken, beabsichtigt die Stadt, die vorhandenen Anlagen östlich des 
Geltungsbereiches aufzuwerten. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich zu einer 
Kostenbeteiligung für die Aufwertung der vorhandenen Kinder- und Jugendspielflächen 
an der Straße Im Kirchkamp.

19. Die Erschließungsträgerin erstattet der Stadt 50 % der tatsächlichen Herstellungskosten 
der öffentlichen Regenentwässerungsanlagen.

20. Die Erschließungsträgerin trägt die tatsächlichen Kosten für die Herstellung aller 
Kompensationsmaßnahmen in den Geltungsbereichen A und B entsprechend den 
textlichen Festsetzungen, einschließlich der im Bebauungsplan WT 53 jeweils 
festgesetzten Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

21. Die Erschließungsträgerin verpflichtet sich im angemessenen Verhältnis zur Erstattung 
der auf 20 Jahre kapitalisierten Pflegekosten für die Straßenraumbegrünung und der 
Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in den Geltungsbereichen A und B 
dieses Baugebietes.

Finanzielle Auswirkungen

Die Erschließungsträgerin trägt die Kosten für alle Maßnahmen im Vertragsgebiet, die ihr mit 
dem städtebaulichen Vertrag übertragen werden. 

Durch die vorgesehene Neubebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Oker-
aue“, WT 53, ist mit ca. 4 zusätzlichen Grundschülerinnen bzw. Grundschülern pro Jahrgang 
zu rechnen. Die im Schulbezirk liegende Grundschule Völkenrode/Watenbüttel kann den 
erwarteten Bedarf an Schulplätzen abdecken, sodass der Erschließungsträgerin für die 
Grundschulversorgung der Kinder aus dem Neubaugebiet keine Folgekosten entstehen.

Die für den Jugendtreff ausgewiesene Fläche im Geltungsbereich A deckt den seit langem 
überörtlichem Bedarf für die Stadtteile Watenbüttel und Völkenrode. Der durch das 
Neubaugebiet ausgelöste Bedarf ist vernachlässigbar gering gegenüber dem derzeitigen 
Bedarf, sodass für die Erschließungsträgerin hierfür keine Folgekosten anfallen. 
Die Erschließungsträgerin soll in einem separat noch abzuschließenden 
Grundstücksübertragungsvertrag die 1000 m² große Jugendtrefffläche für einen zwischen 
den Vertragspartnern vereinbarten Erstattungsbetrag an die Stadt übertragen.
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Der Bau der Entwässerungsanlagen ist eine sog. besondere Maßnahme gemäß 
Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der SE|BS und der Stadt. Die Kosten werden von der 
SE|BS übernommen und über die Abwassergebühren refinanziert.
 

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersicht der Geltungsbereiche A und B

und Abgrenzung des Vertragesgebietes
Anlage 2: Entwurf des Nutzungsbeispiels
Anlage 3: Entwurf des Bebauungsplanes „Okeraue“, WT 53, (Geltungsbereich A) und 

Geltungsbereich B mit Planzeichenerklärung
Anlage 4: Entwurf der textlichen Festsetzungen
Anlage 5: Entwurf des Straßenausbauplans
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Bebauungsplan „Okeraue“, WT 53  Textliche Festsetzungen, Stand: 15.04.2016 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 
Vorgelegt von: Planungsbüro Warnecke 
 Wendentorwall 19, 38100 Braunschweig 

 
 Anlage 4 
 
 
 
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Okeraue WT 53 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 

gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind folgen-

de Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO allge-
mein zulässig: 

Nr. 1:  Wohngebäude, 

Nr. 2:  die der Versorgung des Gebietes die-
nenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht störenden Hand-
werksbetriebe, 

Nr. 3:  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 
2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind folgen-

de Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässig: 

Nr. 1:  Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

Nr. 2:  sonstige nicht störende Gewerbebetrie-
be, 

Nr. 3:  Anlagen für Verwaltungen. 
 
3. Im den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 

und WA 3 werden die Ausnahmen gemäß § 4 
Abs. 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. 
 

 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 

Anlagen. Anzahl der Wohneinheiten 
 
1. Trauf- und Firsthöhen 

1.1 ln den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 2 dürfen Gebäude eine Traufhöhe von 
4,5 m sowie eine Firsthöhe von 9,0 m über dem 
Bezugspunkt nicht überschreiten. 
 

1.2 lm Allgemeinen Wohngebiet WA 3 sowie auf 
der Fläche für Gemeinbedarf dürfen Gebäude 
eine Traufhöhe von 6,5 m sowie eine Firsthöhe 
von 10,0 m über dem Bezugspunkt nicht über-
schreiten. Gebäude mit Flachdach dürfen eine 
Höhe (Oberkante Dach) von 6,5 m nicht über-
schreiten. 
 

1.3 lm Allgemeinen Wohngebiet WA 4 dürfen Ge-
bäude eine Traufhöhe von 6,5 m sowie eine 
Firsthöhe von 10,0 m über dem Bezugspunkt 
nicht überschreiten. Gebäude mit Flachdach 
dürfen eine Höhe (Oberkante Dach) von 10,0 m 
nicht überschreiten. 
 

1.4 First im Sinne dieser Festsetzungen ist die 
obere Begrenzungskante der Dachflächen. 
Traufe im Sinne dieser Festsetzungen ist die 
Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand 
und Dachhaut. 
 

2. Bezugspunkte der Höhenangaben 

Bezugspunkt für Höhenangaben ist die Höhen-
lage der nächstgelegenen öffentlichen Ver-
kehrsfläche oder nächstgelegenen privaten 
Verkehrsfläche an dem Punkt auf der Straßen-
begrenzungslinie, der der Mitte der straßenzu-
gewandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Höhe des Bezugspunktes um das Maß 
der natürlichen Steigung oder des Gefälles zu 
verändern. 
 

 
III Überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 

überbaubaren Grundstücksflächen durch Ge-
bäudeteile im Sinne von § 5 Abs. 3 NBauO 
(Eingangsüberdachungen, Hauseingangstrep-
pen, Balkone, sonstige Vorbauten und andere 
vorstehende Gebäudeteile) bis zu einer Tiefe 
von 1,5 m auf maximal ein Drittel der jeweiligen 
Fassadenseite überschritten werden. 
 

2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind zwi-
schen den rückwärtigen beiden Baugrenzen nur 
Terrassen, Terrassenüberdachungen sowie 
Wintergärten mit einer Höhe von maximal 
3,50 m zulässig. 
 

 
IV Stellplätze und Garagen 
 
1. Je Grundstück ist nur eine Ein- und Ausfahrt in 

einer Breite von maximal 4,0 m zulässig. 
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Bebauungsplan „Okeraue“, WT 53  Textliche Festsetzungen, Stand: 15.04.2016 
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2013  Verfahrensstand: § 3 (2) BauGB 

Ausnahmsweise kann im Einzelfall hiervon ab-
gewichen werden, wenn auf einem nicht weiter 
unterteilten Grundstück ein Doppelhaus oder 
eine Reihenhausgruppe (je Doppel-
haus/Reihenhaus ein separater Eingang) errich-
tet werden soll. Dabei ist je Doppelhaushälfte/je 
Reihenhaus nur maximal eine Ein- und Ausfahrt 
zulässig. 
 

2. Die Zufahrtsseiten von Stellplätzen, Garagen 
und offenen Garagen (Carports) müssen einen 
Abstand von mindestens 3,0 m von den öffentli-
chen Verkehrsflächen einhalten. 
 

3. Längs- und Rückseiten von Garagen und offe-
nen Garagen (Carports) müssen einen Abstand 
von mindestens 1,0 m zu öffentlichen Flächen 
einhalten. Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand 
zu öffentlichen Flächen einhalten, sind diese 
Abstandsflächen und die Wandseiten auf der 
der öffentlichen Fläche zugewandten Seite voll-
ständig einzugrünen (Flächenbegrünung mit 
Sträuchern und/oder Hecken mit einer Höhe 
von mindestens 1,2 m, Begrünung von Wand-
seiten mit Kletterpflanzen). 
 

 
V Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei 

Errichtung und Änderung von Gebäuden passi-
ve Schallschutzmaßnahmen nach den Bestim-
mungen für die im Bebauungsplan festgesetz-
ten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“ und gemäß VDI 
2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren 
Zusatzeinrichtungen“ durchzuführen. 
 

2. Von den Festsetzungen unter 1. kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn nach-
gewiesen wird, dass der erforderliche Schall-
schutz auf andere Weise gewährleistet ist. 
 

 
VI Grünordnung 
 
1. Private Flächen: Allgemeine Wohngebiete 

1.1 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens 
sechs Pkw sind mit einer 0,80 m bis 1,20 m ho-
hen freiwachsenden Hecke oder einer Schnitt-
hecke aus Laubgehölzen innerhalb einer min-
destens 1,5 m breiten Pflanzfläche einzugrü-
nen. 
 

1.2 Auf Stellplatzanlagen mit mindestens 6 Stell-
plätzen ist je angefangene sechs Stellplätze zu-
sätzlich ein mindestens mittelkroniger Laub-
baum in die Anlage integriert zu pflanzen. 
 

1.3 Entlang der südöstlichen Baugrenze und der 
Grenze des Geltungsbereiches A, parallel zu 
den Grundstücken Im Kirchkamp 1 B bis 7, dür-
fen Gehölze eine Höhe von 3,0 m nicht über-
schreiten. 
 

2. Private Flächen: Private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Garten 

2.1 Auf der Fläche für Anpflanzungen ist eine 
Strauch - Baumhecke entsprechend A VII 1.1 
aus standortheimischen Gehölzen anzulegen. 
Je 100 m² Fläche ist innerhalb dieses Pflanz-
streifens ein mittelkroniger Laubbaum zu pflan-
zen. Vorhandene Bäume können auf diese An-
zahl angerechnet werden. 
 

2.2 Bauliche Nebenanlagen sind nur zulässig, so-
weit sie der Zweckbestimmung Garten dienen 
Sie sind nur bis zu einer Grundfläche von ma-
ximal 15 m² und einer Höhe von maximal 3,0 m 
zulässig. 
 

3. Öffentliche Flächen 

3.1 In den festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
flächen (Planstraßen A bis C) sind insgesamt 
mindestens 10 Stück mittelkronige Laubbäume 
zu pflanzen. 
 

3.2 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage ist landschaftlich mit 
Landschaftsrasenflächen und Gehölzpflanzun-
gen zu gestalten und extensiv zu pflegen. In-
nerhalb der Grünfläche ist ein 2,5 m breiter 
Weg mit wassergebundener Wegedecke zuläs-
sig. Die über diese Wegefläche hinausgehen-
den, mit einem Fahrrecht zugunsten der Feu-
erwehr belegten Flächen sind mit Schotterrasen 
herzustellen. 
 

3.3 In der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung Parkanlage ist auf der Fläche für An-
pflanzungen eine Strauch - Baumhecke aus 
standortheimischen Gehölzen entsprechend 
A VII 1.1 anzulegen. Je 100 m² Fläche ist in-
nerhalb dieses Pflanzstreifens ein mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen. Vorhandene Bäume 
können auf diese Anzahl angerechnet werden. 
 

4. Öffentliche und private Flächen 

4.1 Für die anzupflanzenden Bäume auf öffentli-
chen Verkehrsflächen und privaten Stellplatzan-
lagen ist je Baum eine offene Vegetationsfläche 
von in der Regel 2,00 m Breite und 9 m2 Fläche 
vorzusehen. Die Flächen sind dauerhaft zu be-
grünen und nachhaltig gegen Überfahren zu 
schützen. 
 

4.2 Für die anzupflanzenden Laubbäume sind als 
Pflanzqualität Hochstämme mit Stammumfang 
18 bis 20 cm zu verwenden, für die anzupflan-
zenden Obstbäume Hochstämme mit Stamm-
umfang 10 bis 12 cm. 
 

4.3 Die öffentliche Grünfläche ist spätestens zwei 
Jahre nach Beginn der Erschließungsarbeiten 
herzustellen und innerhalb von zwei Jahren fer-
tig zu stellen. Die Anpflanzungen auf den öffent-
lichen Verkehrsflächen sind spätestens in der 
nächstfolgenden Pflanzperiode nach Abnahme 
der Verkehrsflächen durchzuführen und fertig 
zu stellen. 
 
Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten 
Flächen müssen spätestens ein Jahr nach In-
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gebrauchnahme der baulichen Anlagen fertig-
gestellt sein. 
 

4.4  Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 
auf öffentlichen Flächen sowie auf den Flächen 
für Anpflanzungen sind mit einer zweijährigen 
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertig-
stellungspflege herzustellen. 
 

4.5 Die festgesetzten Anpflanzungen und Begrü-
nungen sind fachgerecht auszuführen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
Die Kronen bestehender und als Hochstamm 
neu gepflanzter Bäume sind dauerhaft in ihrem 
natürlichen Habitus zu erhalten und entspre-
chend zu pflegen. 
 

5. Bindung für die Erhaltung von Bäumen 

Der zeichnerisch zum Erhalt festgesetzte Baum 
ist bis zu seinem natürlichen Abgang zu erhal-
ten und fachgerecht zu pflegen. Bauliche Maß-
nahmen jeder Art sowie Bodenverdichtungen 
sind im um zwei Meter erweiterten Kronenbe-
reich unzulässig. 
 

 
VII Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
Zuordnung 

 
1. Die im Geltungsbereich A festgesetzten Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind durch folgende Maßnahmen 
naturnah zu entwickeln: 
 

1.1 Innerhalb der Fläche für Anpflanzungen ist auf 
ca. 1.450 m² eine Strauch - Baumhecke aus 
standortheimischen Arten anzulegen. Die 
Pflanzung erfolgt vierreihig mit einem Pflanzab-
stand von 1,5 x 1,5 m. Der Anteil an Heistern 
beträgt 10-15 %. Je 100 m² Fläche ist innerhalb 
dieses Pflanzstreifens ein mittelkroniger Laub-
baum als Hochstamm zu pflanzen. Zugänge 
von und zu den Allgemeinen Wohngebieten 
sind unzulässig. 
 

1.2 Auf einer ca. 7.480 m² großen Fläche ist eine 
Obstwiese anzulegen. Darauf sind insgesamt 
40 Obstbäume in lockeren Gruppen anzupflan-
zen. Als Pflanzqualität sind Hochstämme mit 
Stammumfang 10 bis 12 cm zu verwenden. 
 

1.3 Die bestehenden Grünland- und Ruderalflächen 
sind durch extensive Pflege/ Mahd zu extensi-
vem Grünland zu entwickeln. 
 

1.4 Die bestehenden Ackerflächen sind durch An-
saat mit einer artenreichen, an den Standort 
angepassten Kräuter-/ Gräsermischung zu ex-
tensivem Grünland zu entwickeln. 
 

1.5  Eine extensive Bewirtschaftung der Flächen als 
Weide oder Mähwiese ist zulässig. 
 

2. Die im Geltungsbereich B festgesetzten Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind durch folgende Maßnahmen 

naturnah zu entwickeln: 
 
 Entlang der Celler Heerstraße ist eine dreireihi-
ge Strauchhecke aus standortheimischen 
Laubgehölzen mit einem Pflanzabstand von 
1,5 x 1,5 m zu pflanzen. Auf der übrigen Fläche 
ist eine Streuobstwiese mit 30 Obstbäumen an-
zulegen. Das Grünland ist zu sonstigem meso-
philem Grünland zu entwickeln. 
 

3. Die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft sind spätestens zwei Jahre nach Beginn 
der Erschließungsarbeiten herzustellen. 
 
Für die festgesetzten Pflanzungen sind folgen-
de Pflanzqualitäten vorzusehen: 
Laubbäume: Hochstämme, Stammumfang 16-
18 cm, gemessen in 1 m Höhe; 
Heister: Wurzelware, mind. 3 x verpflanzt, 100-
125 cm; 
Sonstige Strauchpflanzungen: Wurzelware, 
mind. 2 x verpflanzt, 60-100 cm; 
Obstbäume: Hochstämme, Stammumfang 10-
12 cm, gemessen in 1 m Höhe. 
 

4. Die festgesetzten Gehölzpflanzungen und 
Grünlandflächen sind fachgerecht mit einer 
dreijährigen Entwicklungspflege im Anschluss 
an die Fertigstellungspflege herzustellen und 
dauerhaft im Sinne der Festsetzung zu erhal-
ten. Die Kronen als Hochstamm gepflanzter 
Bäume sind dauerhaft in ihrem natürlichen Ha-
bitus zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
 

5. Die unter A VII 1. und 2. festgesetzten Flächen 
und Maßnahmen dienen im Sinne des § 1 a 
BauGB dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, 
Natur und Landschaft, die aufgrund dieses Be-
bauungsplanes zulässig sind. Sie werden dem 
Geltungsbereich im Sinne von § 9 Abs. 1 a und 
§ 135 a BauGB wie folgt zugeordnet: 

Allgemeine Wohngebiete: 
WA 1 / WA 2: 21,00 % 
WA 3 / WA 4: 57,10 % 
Fläche für Gemeinbedarf:   2,86 % 
Fläche mit besonderem  
Nutzungszweck:   3,17 % 
Öffentliche Verkehrsflächen:  15,87 % 

 
 
VIII Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
 Leitungsrecht zugunsten der Stadtentwässe-

rung. Gehölze dürfen eine Höhe von 3,0 m nicht 
überschreiten. 
 

 Leitungsrecht zugunsten der privaten Regen-
wasserentsorgung der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB). 
 

 Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Anlieger und der Träger der Ver- und Entsor-
gung. In Abhängigkeit vom späteren Bebau-
ungskonzept können Lage und Ausdehnung der 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ausnahmswei-
se verändert werden. 
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 Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr. 
 

 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß §§ 80 und 84 NBauO 
in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die örtliche Bauvorschrift gilt für alle Baugebiete im 
Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes. 
 
 
II Dächer 
 
1. Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchhäuser 

1.1 Dachgauben, Zwerchgiebel und Zwerchhäuser 
sind bis zu einer Breite von maximal der Hälfte 
der Länge der betroffenen Dachfläche, gemes-
sen auf halber Höhe zwischen Trauf- und First-
linie, zulässig. 
 

1.2 Die unter A II 1 festgesetzten maximalen Trauf-
höhen dürfen für Zwerchgiebel und Zwerchhäu-
ser um maximal 1,5 m überschritten werden. 
 

2. Dachneigung 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 2 sind für die Dachflächen von Hauptge-
bäuden nur Satteldächer und Krüppelwalmdä-
cher mit Dachneigungen zwischen 20° und 45° 
zulässig. 
 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und 
WA 4 dürfen die Dachflächen der geneigten 
Dächer von Hauptgebäuden folgende Neigun-
gen aufweisen: 

a) bei Satteldächern und Dächern mit Krüp-
pelwalm 20° bis 45°, 

b) bei Pultdächern 6° bis 25°, 
c) bei Walm-, Zelt- und gegeneinander ver-

setzten Pultdächern 15° bis 30°. 
d)  bei Flachdächern 0° bis 6°. 
 
Diese Festsetzungen zur Dachneigung gelten 
nicht für Dachgauben, Zwerchgiebel und 
Zwerchhäuser sowie für Wintergärten, Ein-
gangsüberdachungen, Windfänge und Terras-
senüberdachungen. 
 

3. Material und Farbe von Dacheindeckungen 

3.1 Für die geneigten Dächer von Hauptgebäuden 
sind nur die Farbtöne von rot bis braun und von 
grau bis schwarz zulässig. 
 
Darüber hinaus sind zulässig: 

− Glasdächer und -elemente, 
− Dachflächen, die als Solar- oder Foto-

voltaikanlagen ausgebildet werden, 
− begrünte Dachflächen. 
 

3.2 Flachdächer von Garagenanlagen ab jeweils 
sechs Garagen sind mit einer mindestens ex-

tensiven Dachbegrünung zu versehen. 
 

 
III Einfriedungen, Sicht- und Windschutzanlagen 
 
1. Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen 

und öffentlichen Grünflächen sind nur wie folgt 
zulässig: 

a) als Hecke aus Laubgehölzen, ggf. in Ver-
bindung mit einem Maschendrahtzaun, 

b) als bauliche Einfriedung bis max. 1,20 m 
Höhe. 

 
2. Sicht- und Windschutzanlagen sind außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen unzuläs-
sig. 
 

 
IV Einstellplätze 
 
1. Für freistehende Einfamilienhäuser, Doppel-

haushälften und Reihenendhäuser müssen 
2,0 Einstellplätze je Wohnung hergestellt wer-
den. Dabei ist die Anordnung hintereinanderlie-
gender („gefangener“) Einstellplätze zulässig. 
 

2. Für Reihenmittelhäuser und Mehrfamilienhäu-
ser müssen 1,0 Einstellplätze je Wohnung her-
gestellt werden. 
 

3. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 
und für Wohnungen, die mit Mitteln der sozialen 
Wohnraumförderung gefördert werden, müssen 
0,5 Einstellplätze je Wohnung hergestellt wer-
den. 
 

 
V Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig gem. § 80 Abs. 3 NBauO handelt, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 
 
 
C Hinweise 
 
1. Baugrund 

Auf Grund der vergleichsweise hohen Grund-
wasserstände und geringen Durchlässigkeit der 
Böden ist mit einem erhöhten Aufwand für die 
Unterkellerung und Trockenhaltung von Ge-
bäuden zu rechnen. Zur Festlegung der konkre-
ten Maßnahmen werden Baugrundaufschlüsse 
für die einzelnen Baumaßnahmen empfohlen. 
Für detaillierte Aussagen zur Baugrundtragfä-
higkeit sind standortbezogene Untersuchungen 
mittels Kleinrammbohrungen und Rammsondie-
rungen erforderlich (siehe Baugrunduntersu-
chung vom 3. Februar 2015). 
 

2. Kampfmittel 

Die Flächen in den Geltungsbereichen A und B  
wurden im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Es 
ist damit zu rechnen, dass im Erdboden 
Kampfmittel vorhanden sein können. Aus Si-
cherheitsgründen ist vor dem Beginn von Erd-
arbeiten und/oder Baumaßnahmen eine Flä-
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chensondierung auf Kampfmittel (EDV- Auf-
zeichnung Gradiometermessung) und die Auf-
grabung von festgestellten Verdachtspunkten 
(Bergung Kampfmittel) durchzuführen. 
 

3. Lärmschutz 

3.1 Schallausbreitungsberechnungen sind nach der 
DIN ISO 9613-2 für eine Mittenfrequenz 
f = 500 Hz, Bodenfaktor G = 0, meteorologische 
Korrektur Cmet = 0 und eine mittlere Quellhöhe 
hs = 0,5 m (über Geländeoberkante (GOK)) bei 
Mitwindwetterlage unter Anwendung des allge-
meinen Verfahrens gemäß Nr. 7.3.1 anzuferti-
gen. 
 

3.2 Die Reflexionen sind bis zur ersten Reflexion zu 
berücksichtigen. 
 

3.3 Für die Immissionshöhe ist für das Erdgeschoss 
eine Höhe von HIO,EG = 2 m (GOK), für das 1. 
Geschoss HIO,G1 = 5,6 m (GOK) und für das 2. 
Geschoss eine Höhe von HIO,G = 8,4 m (GOK) 
zu berücksichtigen. Die kritische Immissions-
punkthöhe für Fassaden liegt bei 8,4 m (2. OG). 
 

3.4 Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungswerte bzgl. des Straßenverkehrs-
lärms ist auf Grundlage der schalltechnischen 
Rechenvorschrift RLS-90 „Richtlinie für den 
Lärmschutz an Straßen“ unter Berücksichtigung 
der vorgenommen Lärmminderungsmaßnah-
men vorzunehmen. 
 

3.5 Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der 
Orientierungswerte bzgl. des Gewerbe- und An-
lagenlärms ist auf Grundlage der TA Lärm 
„Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm“ unter Berücksichtigung der vorgenom-
men Lärmminderungsmaßnahmen vorzuneh-
men. 
 

3.6 Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A V „Festsetzungen zum Schutz gegen schädli-
che Umwelteinwirkungen'' sind folgende Grund-
lagen maßgeblich: 

− DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitung im Freien", Herausgeber 
Deutsches Institut für Normung, Beuth- Ver-
lag, Berlin, 1999 

− VDI-Richtlinie 2719 „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin,1987. 

− DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 1989. 

Diese Unterlagen können in der „Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt“ oder bei der Abtei-
lung Umweltschutz der Stadt Braunschweig 
eingesehen werden. 
 

4. Schutzstreifen von Leitungen 

Die Art der Bepflanzungen im Schutzbereich 
der Leitungstrassen ist mit den jeweiligen Lei-
tungsträgern abzustimmen. 
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15-21-la-Strassenausbau Okeraue.dwg

A

Anschluß Str. Okeraue zur Planstr. A ausgerundet 

18.05.2015 SCH.

B

Flächen neu ermittelt

21.05.2015 SCH.

C

Anschluß Str. Okeraue zur Planstr. A geändert, Häuser+

10.06.2015 SCH.

Grenzen verbessert, Stichweg verlegt

D

Gehweg vor der Schule verschoben und

22.06.2015 SCH.

verbessert

E

Stichweg verlegt u. ausgearbeitet, Geländeböschung an- 

25.06.2015 SCH.

gelegt, Höhenpunkte vom Vermessungsbüro übernommen

F Stichweg dichter zur Grenze nach Osten verlegt 

30.06.2015 SCH.

G
13.07.2015 SCH.

Häuser gelöscht und Grenzen nach

WT53 v. 03.06.2015 // 15062015 geändert

H
14.07.2015 SCH.

Gehweg Anschluß Str. Okeraue zur Planstr. A 

geändert, verschoben und verbessert 

I
29.07.2015 SCH.

Kaufflächen neu ermittelt

0 25

Meter

J
19.08.2015 SCH.

vom 14.08.2015 eingetragen

Änderungen von der Besprechung mit Stadt BS

K
24.08.2015 SCH.

weitere Parkplätze eingezeichnet. u. angepasst 

(insgesamt 20 Ppl. vhd.)

L

09.09.2015 SCH.

Verbesserungen siehe Schreiben (03.09.15) von Stadt BS  

eingearbeitet

M

15.09.2015 SCH.Schleppkurven 3-achsiges Müllfahrzeug eingearbeitet 

N
25.09.2015 SCH.

zukünftige Straßenbreite in Str. Okeraue verbessert,

Anschluß Stichweg zur Oker und vhd. Weg geändert
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